
Amtliche Nachrichten „Zugestellt durch Post.at“ 

An einen Haushalt ! 

Foto: Elisabeth Schaumberger 

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr  

wünschen  

Bgm. Johann Glück,  Vizebgm. Karin Gutmann, MSc 

Stadt-, Gemeinderäte und Ortsvorsteher 
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125. Folge / 37. Jahrgang              Geras, am   9.12.2022 



 G e r a s e r     G e m e i n d e n a c h r i c h t e n  

 

 2 

LANDTAGSWAHL am 29. Jänner 2023 

Wer ist wahlberechtigt?  
Wahlberechtigt sind österreichischen Staatsbürger(innen), die am 

Stichtag (18. November 2022) einen Hauptwohnsitz in einer nie-

derösterreichischen Gemeinde haben und spätestens am Wahltag 

(29. Jänner 2023) das 16. Lebensjahr vollendet haben.  

Die Wahlberechtigten werden in Wählerverzeichnisse eingetragen. 

Wie ist das Wahlrecht auszuüben? 

Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben! 

Jede(r) Wahlberechtigte hat nur     e i n e    Stimme und übt ihr/sein 

Wahlrecht grundsätzlich an dem Ort (Gemeinde, Wahlsprengel) aus, in dessen Wählerverzeichnis sie/er 

eingetragen ist. 

 

Wahlinformationsschreiben   (lt. Muster)  

Amtliche Wahlinformationsschreiben werden seitens der Gemeinde an 

jede(n) Wahlberechtigte(n) zugestellt (Anfang Jänner 2023). 

 

Wie wähle ich, wenn die Stimmabgabe im zuständigen Wahl-

lokal nicht möglich ist? 

Für diesen Fall ist eine Wahlkarte zwingende Voraussetzung.  

Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte haben Wahlberechtigte, die 

am Wahltag voraussichtlich verhindert sein werden, ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzu-

geben, etwa wegen Ortsabwesenheit oder aus gesundheitlichen Gründen. Eine Begründung für die Verhin-

derung, das eigene Wahllokal aufzusuchen, ist unbedingt notwendig. 

Briefwahl 

Das Wahlrecht kann sofort nach Erhalt der Wahlkarte mittels Briefwahl ausgeübt werden. Die Wahlkarte 

ist so rechtzeitig an die zuständige Gemeindewahlbehörde (Gemeinde) - Adresse steht auf der Wahlkarte - 

zu übermitteln, dass die Wahlkarte dort spätestens am Wahltag, 6.30 Uhr, einlangt.  

Diese Wahlkarte kann am Wahltag nur in dem Wahllokal, in welchem der Wähler / die Wählerin im Wäh-

lerverzeichnis eingetragen ist während deren Öffnungszeit abgegeben werden. Z.B. durch Boten oder An-

gehörigen der wählen geht. 

Wahl vor einer inländischen (NÖ) Wahlbehörde 

Im Inland (NÖ - z.B. im Urlaub) besteht auch die Möglichkeit, am Wahltag vor einer Wahlbehörde zu 

wählen. Für diesen Fall müssten sie sich unbedingt ein „Wahlkarten-Wahllokal“ suchen. Nicht jeder Wahl-

sprengel bzw. Wahllokal nimmt „Wahlkartenwähler“ an. 

Wahl vor einer besonderen Wahlbehörde („Fliegende Wahlkommission“) 

Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokales am Wahltag in Folge mangelnder Geh- oder 

Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, unmöglich 

ist und die bei Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte den Besuch der besonderen Wahlbehörde gewünscht 

haben, werden am Wahltag von einer besonderen Wahlbehörde („fliegenden“ Wahlkommission) zur ver-

einbarten Zeit in ihrer Wohnung besucht. 
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Wahlkarte 

Die Beantragung kann beim Gemeindeamt (ab sofort) wie nachstehend angeführt erfolgen: 

Schriftlich (Brief, Telefax, E-Mail) bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (das ist der Mittwoch, 25. 

Jänner 2023) oder bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr (das ist der Freitag, 27. Jänner 

2023) mündlich ( nicht  jedoch telefonisch ) 

Ebenfalls bis zum letztgenannten Zeitpunkt kann ein schriftlicher Antrag gestellt werden, wenn eine per-

sönliche Übergabe der Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist. 

Sie können eine Wahlkarte auch im Internet über www.wahlkartenantrag.at beantragen. 

 

Wann und wo gewählt werden kann … 

 Wahlsprengel Wahlkarten Wahllokal Wahlzeit  

 1 GERAS-PFAFFENREITH    ja   Geras, Hauptstr.16  (Gemeindeamt) 8.00-12.00     

 2 GOGGITSCH             ja   Goggitsch 29  (Gasthaus Popp)       9.00-11.30     

 3 DALLEIN-PURGSTALL     ja   Dallein 6  (FF Haus)          9.00-11.30     

 4 FUGNITZ             nein   Fugnitz 21 (Dorfgem. Haus) 9.30-11.00     

 5 HARTH                 ja   Harth 50 (FF Haus)             9.00-11.00     

 6 HÖTZELSDORF           ja   Hötzelsdorf 1  (Gasthaus Riffer)       9.00-11.30     

 7 KOTTAUN               ja   Kottaun 6 (Feuerwehrhaus)      9.00-11.00     

 8 SCHIRMANNSREITH     nein   Schirmannsreith  (FF Haus)  9.00-10.30     

 9 SIEGHARTSREITH      nein   Sieghartsreith (Gemeinschaftshaus)   9.00-11.00     

10 TRAUTMANNSDORF     nein   Trautmannsdorf 24 (FF Haus)    9.30-11.00     

Besondere Wahlbehörde („Fliegende“) 8.30 – 11.00 Uhr. 

 

 

JAGDPACHT  AUSZAHLUNG   2023 

Der Jagdpachtverteilungsplan liegt (für alle Katastralge-

meinden unserer Gemeinde) in der Zeit von 17.1.2023 bis 

zum 31.1.2023 während d. Amtsstunden in der Gemeinde 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

Die Grundeigentümer können ihre Anteile am / ab  17. Februar 2023  beim jeweiligen Jagdausschussob-

mann abholen bzw. die Überweisung der Beträge unter Angabe der Bankverbindung verlangen. Bei einer 

Überweisung werden allfällige Überweisungsspesen vom Anteil abgezogen. Bagatellbeträge in der Höhe 

von € 15,-- werden nicht überwiesen und können nur beim Obmann abgeholt werden. 

Am allgemeinen Auszahlungstag nicht behobene Anteile können bis zum 17. August 2023 beim Obmann 

behoben werden. Anteile, die in der Zeit vom 17.2.2023 bis 17.8.2023 nicht behoben werden, werden dem 

aufgrund des Beschlusses des jeweiligen Jagdausschusses beschlossenen Verwendungszweck zugeführt.  

Sollten sich vorangeführte Termine bezüglich der Auszahlung bzw. der Abholungsfrist geringfügig ändern, 

entnehmen Sie dies bitte der jeweiligen Kundmachung. Diese wird im Jänner 2023 angeschlagen. 
  

http://www.wahlkartenantrag.at/
http://www.google.at/imgres?sa=X&biw=1178&bih=539&tbm=isch&tbnid=IpaINAwTMpCVIM:&imgrefurl=http://www.grafenschlag.at/system/web/news.aspx?bezirkonr%3D0%26detailonr%3D220347957%26menuonr%3D218851411&docid=f6h_lXXoJM9QGM&imgurl=http://www.grafenschlag.at/zentrum/grafiken/220347957.jpg&w=150&h=94&ei=WICpUvHdGqiK7AbuvIBY&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:123&iact=rc&page=2&tbnh=75&tbnw=120&start=13&ndsp=20&tx=78.46627807617187&ty=53.84051513671875
https://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.finanzberatung-fmk.de/images/auszahlung8.jpg&imgrefurl=http://www.finanzberatung-fmk.de/018ea494c00dc733e/018ea494c207bbb01/&docid=kEebnlSjUYEP-M&tbnid=y5gIiqoJEaZ5vM&w=469&h=313&ei=DYGpUoe4D8rY0QW_mYDIDA&ved=0CAkQxiAwBw&iact=c
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NÖ Heizkostenzuschuss und  

NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/23 
 

Die Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicher/Innen einen einmaligen Heiz-

kostenzuschuss für die Heizperiode 2022/23 in der Höhe von € 150,00 zu gewähren. 

 

Zusätzlich wird aufgrund der aktuellen Teuerungswelle im Energiebereich (insbesondere Heizkosten) für 

das Jahr 2022/2023 eine NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 in Höhe von € 150,00 

gewährt werden. 

 

Der Heizkostenzuschuss kann auf dem Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes bis 31. März 2023 beantragt 

werden. 

 

Wer kann den Heizkostenzuschuss erhalten? 

-    AusgleichszulagenbezieherInnen 

-    BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG 

-    BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind 

und deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 

-    Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den Ausgleichszulagenrichtsatz nicht 

übersteigt. 

 

Voraussetzungen 

-    Österreichische Staatsbürgerschaft 

-    Staatsangehörige eines anderen EWR-Mitgliedstaates sowie deren Familienangehörige 

-    Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention 

-    Drittstaatsangehörige, wenn es sich um Familienangehörige von 

-    EWR-BürgerInnen im Sinne von Art. 24 in Verbindung mit Art. 2 der 

-    EU Richtlinie RL 2004/38/EG handelt 

-    Hauptwohnsitz in NÖ, seit mindestens 6 Monaten vor Antragstellung 

-    Monatliche Bruttoeinkünfte, die den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz gemäß § 293 ASVG nicht 

überschreiten 

 

Von der Förderung ausgenommen sind 

-    Personen, die keinen eigenen Haushalt führen 

-    Personen, die Sozialhilfeleistungen nach dem NÖ SAG beziehen 

-    Personen, die in Einrichtungen auf Kosten eines Sozialhilfeträgers untergebracht sind 

-    Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, weil sie einen privatrechtlichen Anspruch auf Be-

heizung der Wohnung bzw. Bereitstellung von Brennmaterial besitzen (Ausgedinge, Pachtverträge, Depu-

tate usw.) und diese Leistungen auch tatsächlich erhalten. 

-    alle sonstigen Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben 

 

Besondere Hinweise 

Die Förderung wird nach Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel gewährt. Auf die Förderung be-

steht kein Rechtsanspruch. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf 

https://noe.gv.at/noe/SeniorInnen/Foerd_Heizkostenzuschuss.html 

Antragsformular für den Heizkostenzuschuss finden Sie auf Datei herunterladen: 

https://noe.gv.at/noe/SeniorInnen/Antrag_Noe_Heizkostenzuschuss_2022_2023.pdf  

https://noe.gv.at/noe/SeniorInnen/Foerd_Heizkostenzuschuss.html
https://noe.gv.at/noe/SeniorInnen/Antrag_Noe_Heizkostenzuschuss_2022_2023.pdf
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GEMEINDERATSSITZUNG  vom_5.10.2022  

­ KG Fugnitz – Übernahme und Auflassung von Güterwegen, Gräben und Rückhaltebecken 

­ Z-Verfahren KG Fugnitz – Antrag auf Änderung der KG Grenze 

­ KG Dallein - Verlegung eines Güterweges – Entwidmung und Übernahme in das öffentliche Gut 

­ Beschluss einer Abtretungsurkunde, KG Dallein 

­ Löschungserklärung der Stadtgemeinde Geras hinsichtlich eines Vorkaufsrechtes, KG Dallein 

­ Vermessung KG Dallein – Entwidmung von Trennstücken aus dem öffentlichen Gut 

­ Grundverkauf in der KG Dallein 

­ ABA BA 21 – ON Sanierung 2019 – Annahmeerklärung Förderungsmittel aus dem NÖ WWF 

­ WVA BA 19 – ON Sanierung 2019 – Annahmeerklärung Förderungsmittel aus dem NÖ WWF 

­ ABA BA 19 – KG Hötzeldsdorf, Sanierung RWK – Annahmeerklärung Förderungsmittel aus dem 

NÖ WWF 

­ Abschluss eines Sondernutzungsvertrages mit der NÖ Straßenbauabt. 1 – L 40b – Verlegung LWL 

­ Abschluss eines Sondernutzungsvertrages mit der NÖ Straßenbauabt. 1 – KG Hötzelsdorf, L 42 

­ Abschluss eines Vertrages über die Benützung von öffentlichem Wassergut, KG Fugnitz 

­ Abschuss von Zusatzvereinbarungen – EVN Lichtservice – KG Geras 

­ Grundverkäufe in der KG Geras 

GEMEINDERATSSITZUNG  vom_19.9.2022 und 6.12.2022  

­ Verordnung über ein Sektorales Raumordnungsprogramm über Photovoltaikanlagen im Grünland in 

Niederösterreich (NÖ SekROP PV); Stellungnahme 

­ Abschluss von Baulandmobilisierungsverträgen gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g.F.  an-

lässlich der 9. Änderung bzw. 11. Änderung des örtl. Raumordnungsprogrammes in der Stadtge-

meinde Geras. 

­ 9. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes in der Stadtgemeinde Geras 

­ 2. Änderung des Teilbebauungsplanes, KG Dallein 

­ 10. Änderung des örtlichen RO-Programmes – Raumordnungsvertrag KG Dallein 

 

NÖ TIERZUCHTGESETZ, Förderung durch die Gemeinde. 

Abwicklung der agrarischen Deminimis-Beihilfen auf Basis des § 20 NÖ Tierzuchtgesetz 2020: 

Zur künstlichen Besamung bei der Rindertierhaltung wird von der Stadtgemeinde Geras bis auf Weiteres ein Zuschuss 

von einem Drittel der jährlich von der NÖ Landeslandwirtschaftskammer ermittelten landesüblichen Durchschnitts-

kosten der künstlichen Besamung pro Besamung an die betreffenden Landwirte gewährt.  

Die Verlautbarung dieser Kosten in den Amtl. Nachrichten der NÖ Landesregierung erfolgt zu Jahresende, daher 

ersuchen wir Sie mit den Besamungsscheinen erst Ende Jänner des nächsten Jahres zur Gemeinde zu kommen.  

Eine Beihilfe darf von einer Gemeinde unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur zuerkannt werden, 

wenn für den landwirtschaftlichen Betrieb (= Unternehmen) eine schriftliche Deminimis-Erklärung abgegeben wurde 

und daraus zu entnehmen ist, dass dieses Unternehmen im laufenden und in den vorangegangenen zwei Kalenderjah-

ren einen Betrag von € 7.500,-- an agrarischen Deminimis-Beihilfen nicht ausgeschöpft hat und die Vergabe einer 

weiteren Beihilfe nicht ausgeschlossen ist.  

Eine zu Unrecht bezogene Deminimis-Beihilfe ist von der Gemeinde wieder einzuziehen. 

Vorgangsweise: 

ü Der Landwirt lässt die Besamung durch den Tierarzt durchführen, bezahlt den vollen Betrag und erhält die Besamungs-

scheine. 

ü Bei der Gemeinde erhält er ein Antragsformular in welches u.a. die Betriebsnummer-LFBIS Nummer einzutragen ist. Weiters 

ist eine Erklärung bezüglich event. erhaltener Kalbinnenförderung abzugeben. 

ü Der Landwirt geht mit den gesammelten Besamungsscheinen sowie dem Antragsformular u. der Betriebsnummer bis Ende 

Jänner des Folgejahres zur Gemeinde, gibt die Unterlagen ab und erhält den Förderungsbetrag.   
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HUNDEABGABE   2023 

Alle Hundebesitzer, die im heurigen Jahr für einen oder mehrere Hunde die Abgabe bezahlt haben, sind 

beim Gemeindeamt registriert und werden diese auch für 2023 die Vorschreibung erhalten. 

Sollten bei einem Abgabepflichtigen Änderungen eingetreten sein, (Zugang eines neuen oder weiteren bzw. 

Abgang eines Hundes), füllen Sie bitte den Abschnitt auf der letzten Seite dieser Ausgabe aus und geben 

ihn bis spätestens 16.1.2023 beim Gemeindeamt Geras ab. 

Die vorhandene Hundemarke behält weiterhin ihre Gültigkeit. Sollte diese nicht mehr leserlich oder in 

Verlust geraten sein melden sie sich beim Gemeindeamt. 

 

 

Novelle zum NÖ Hundehaltegesetz 
 

Der NÖ Landtag hat in seiner Sitzung am 7. Juli 2022 eine Novelle  

zum NÖ Hundehaltegesetz beschlossen, die am 1. Juni 2023 in  

Kraft treten wird. 

Durch diese Änderung sollen die Sicherheitsstandards im Zusammenleben zwischen Mensch und 

Hund erhöht und die Gesellschaft vor unüberlegten Anschaffungen von Hunden geschützt wer-

den. 

 

Wichtigste Änderungen im Überblick: 

¶ Obergrenze – max. 5 Hunde pro Haushalt 

¶ Verpflichtende Hundehaftpflichtversicherung – für JEDEN gehaltenen Hund - bisher nur 

bei „Listenhunden“ 

¶ Sachkundenachweis – für alle Hundebesitzer, die einen Hund NEU (also ab dem 1. Juni 

2023) in der Gemeinde halten werden:  3 Schulungsstunden: 2 bei ExpertInnen und 1 beim 

Tierarzt (spätestens 6 Monate nach Anschaffung des Hundes vorzulegen bei der Ge-

meinde) 

 

Vorzuweisende Unterlagen bei Anmeldung ab 1. Juni 2023: 

¶ Sachkundenachweis 

¶ Hundehaftpflichtversicherung 

 

 

 
  

Christbaum Verkauf 
¶ Beste Qualität vom Erzeuger  

¶ Viel Auswahl in der offenen Ausstellung 

¶ Mit preiswerten Aktionsbäumen  

Familie Haslinger   -   2094 Unterpfaffendorf 3  

Tel.: 02846/7204   oder  0664 /4247492 
 

Wir helfen gerne bei der Suche des perfekten Christbaumes. 
 

 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_nvbQysHQAhXKOxQKHc2tBDAQjRwIBw&url=http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/tannenbaum_517233.htm&psig=AFQjCNEkv946U5w1MEdcJHw24rtdhKd2Fg&ust=1480083303992881
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Mit dem Projekt  
 

"Stadtzentrum als Wohn(t)raum und Begegnung für alle!" 
 
plant der Bauträger IPB, ein für die Stadt Geras wichtiges und zeitgemäßes Wohnbauprojekt am Grund-
stück Hauptstraße 4 (Hinterberger Haus). 
  
Nach erfolgter positiver Beurteilung der Flächenwidmungsplanänderung durch die NÖ Landesregierung 
kann nun mit der Projektplanung fortgesetzt werden. 
 
 Die gestellten Vorgaben von  
 
               • Wohnraum für unterschiedliche Generationen 
               • Erweiterung des Stadtzentrums mit Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
               • Bebauung im Einklang mit dem Bestand  
               • Moderner und zeitgemäßer Wohnungsmix 
 
werden im vorliegenden Konzept bereits voll umgesetzt.  
 
Ein weiteres Ziel des Projekts ist 
die Schaffung einer Begegnungs- 
und Kommunikationszone für alle 
Altersgruppen im Bereich der 
Hauptstraße. Dadurch entsteht ein 
fließender Zusammenschluss der 
vorhandenen und der neuen Be-
bauung. 
Es werden barrierefrei erreichbare 
Wohneinheiten und Freiflächen ge-
schaffen, um die Gemeinschaft aller 
Altersgruppen zu fördern und der 
einheimischen Bevölkerung eine at-
traktive altersgerechte Wohnform 
zu bieten. 
 
Externe Betreuungsmöglichkeit für 
die Wohnform begleitetes Wohnen 
und leistbare Wohneinheiten für 
junge Familien im Wohnungstyp 
Maisonette garantieren nachhalti-
ges Generationenwohnen. 
 
Die Anzahl der Wohnungen richtet 
sich nach der prognostizierten 
Nachfrage, soll jedoch eine Ge-
samtanzahl von 35 Einheiten nicht 
überschreiten. 
 
Eine Erweiterung der allgemeinen 
städtischen Infrastruktur kann bei 
Bedarf in das Gesamtkonzept inte-
griert werden. 
 
Bei entsprechendem Interesse ist 
eine Umsetzung des Projekts ab 
2023 geplant. 
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Baumassenmodelle 
 

 

 

 

 
Arge Girschik•Monschein Architekten   
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Standesamts – u. Staatsbürgerschaftsverband Geras  

Im Jahr 2022 wurden nachstehende Beurkundungen durchgeführt: 

27 Eheschließungen + 2 Verpartnerungen (davon 7 „Auswärtige“)  und 127 Sterbefälle.  

Weiters wurden 10 Staatsbürgerschaftsnachweise ausgestellt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ludwig Lila 

Muhr Adrian 

(Standesamt Geras) 

Völkl Christina 

Buchner Daniel 

(zu Hause) 

Brunner Karin 

Daim Georg  

(Standesamt Geras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivanovic Dr. Christine 

Frank Dr. Ulrich 

(Standesamt Geras) 

Lux Sabine 

Naderer  Wolfgang 

(Standesamt Geras) 

Gutkas DI Rebecca 

Reiss Klaus 

(Standesamt Geras) 

 

 

 

Gschweicher Magdalena 

Schmidt Daniel 

(Marmorsaal, Stift Geras) 

Wagbara Alexandra 

Singhuber Hans Christian  

(Standesamt Drosendorf) 

 

Sprung Nathalie 

Linsbauer Stefan 

(Meierhof Geras) 
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Kühlmayer Bernadette 

Wurm Johann 

(Bergwerksee Langau) 

Markl Waltraud 

Trinkl Peter 

(Standesamt Geras) 

Gruber Karin 

Pümpel Philipp 

(Bürgerspital Drosendorf) 

Breit Sandra 

Bauer Andreas 

(Bürgerspital Drosendorf) 

 

 

 

Wasseruntersuchungsbefunde d. öffentlichen Trinkwasserversorgung 

Auszugsweise Trinkwasserinfo bezüglich der Wasserqualität: 

Parameter Geras, Fugnitz u. 

Trautmannsdorf 

Hötzelsdorf, Goggitsch, Dallein, Purgstall, 

Harth, Schirmannsreith und Sieghartsreith 

Grenz- bzw. 

Richtwert 

Ein-

heit 

Gesamthärte  20,1 19,3  °dH 

Karbonathärte 12,6 9,9  °dH 

Nitrat 21 25 50 / --- mg/l 

Chlorid 83 72 --- / 200 mg/l 

Sulfat 58 53 --- / 250 mg/l 

Das Wasser der Anlagen entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden 

lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. 

Die Untersuchungsbefunde finden Sie auf unserer Homepage bzw. können Sie am Gemeindeamt einsehen. 

WASSERZÄHLER vor Frost schützen 

Wir möchten darauf hinweisen, Ihren Wasserzähler ausreichend vor Frost zu schützen. Kosten, 

die durch Frostschäden am Wasserzähler und an den Leitungen entstehen hat der Liegenschafts-

eigentümer zu tragen. 

WASSERZÄHLER  (Wasseruhr) - KONTROLLE 

Sie werden ersucht, (im eigenen Interesse) Ihren Wasserzähler regelmäßig zu kontrollieren, damit nicht erst 

bei der jährlichen Ablesung „das böse Erwachen kommt“. Sämtliches Wasser, welches über den geeichten 

Zähler rinnt wird auch verrechnet.  

Wenn keine Wasserentnahme im Haus, Garten oder Hof etc. erfolgt, sollte dies (auch die kleinen Anzeigerädchen) 

vollkommen stillstehen. Falls sich dennoch etwas bewegt, ist umgehend ein Fachmann zu kontaktieren. 
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Blutspendetermine für das Jahr 2023 

 
Änderungen vorbehalten! 

Nähere Infos ɀ www.blut.at   

NOTRUFNUMMERN 

Feuerwehr: 122  Ärztenotruf: 141 

Polizei: 133  Vergiftungszentrale: 01 / 406 43 43 

Rettung: 144    

 

URLAUB – GEMEINDEARZT  Dr. Reinhard LEHNINGER 

Die Ordination ist in der Zeit vom 19.12. – 27.12.2022 wegen Urlaub geschlossen.   

Vertretung: Dr. Ulrike Kirchweger, Drosendorf, Tel. 02915/2268.  

So 08.01.2023 Mehrzwecksaal 3754 Irnfritz 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 12.02.2023 Eislaufplatz-Gymnastikraum 3571 Gars am Kamp 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 26.02.2023 Freizeithalle 2091 Langau 09:00 12:00 13:00 14:30 

So 12.03.2023 Festsaal - Gerhards Wiazhaus 3763 Japons 08:30 12:00     

So 12.03.2023 Musikmittelschule 3730 Eggenburg 09:00 12:00 13:00 15:00 

Fr 31.03.2023 Gemeindeamt  3580 Brunn/Wild 10:00 13:00 14:00 18:00 

So 09.04.2023 Firma Gröschel 3571 Gars am Kamp 08:30 12:00 13:00 15:00 

Fr 02.06.2023 Bezirkshauptmannschaft 3580 Horn     12:00 17:30 

So 04.06.2023 Mehrzwecksaal 3754 Irnfritz 09:00 12:00 13:00 14:30 

So 18.06.2023 Eislaufplatz-Gymnastikraum 3571 Gars am Kamp 08:30 12:00 13:00 15:00 

Fr 07.07.2023 Feuerwehrhaus 2084 Weitersfeld     15:00 20:00 

So 09.07.2023 Musikmittelschule 3730 Eggenburg 09:00 12:00 13:00 15:00 

Fr 28.07.2023 Bezirkshauptmannschaft 3580 Horn     12:00 17:30 

Sa 05.08.2023 Feuerwehrhaus 3761 Messern 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 13.08.2023 Eislaufplatz-Gymnastikraum 3571 Gars am Kamp 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 27.08.2023 Feuerwehrhaus 2093 Geras 08:30 12:00 13:00 15:00 

Fr 29.09.2023 Gemeindeamt - Wappensaal 3744 Klein-Meiseldorf     15:30 19:00 

Sa 30.09.2023 Festsaal der HAK, 1. Stock 3580 Horn 10:00 12:00 13:00 15:00 

Sa 14.10.2023 workingspace 3571 Gars am Kamp 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 22.10.2023 Freizeithalle 2091 Langau 09:00 12:00 13:00 15:00 

So 29.10.2023 Feuerwehrhaus 3761 Messern 08:30 12:00 13:00 15:00 

So 26.11.2023 Musikmittelschule 3730 Eggenburg 09:00 12:00 13:00 15:00 

Sa 02.12.2023 Festsaal der HAK, 1. Stock 3580 Horn 10:00 12:00 13:00 15:00 

Sa 09.12.2023 Eislaufplatz-Gymnastikraum 3571 Gars am Kamp 08:30 12:00 13:00 15:00 

Fr 15.12.2023 Feuerwehrhaus 2084 Weitersfeld     15:00 20:00 

http://www.blut.at/
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ÄRZTE - BEREITSCHAFTSDIENST 

17.12. / 18.12.2022 – Dr. Schnabl, Japons 24.12. / 25.12.2022 – Dr. Brtna, Pernegg 

26.12.2022 – Gruppenpraxis Dr. Weinlich & Dr. Jäger, Weitersfeld 

Leider waren bei Redaktionsschluss nicht mehr Termine (z.B. Jänner, Feber 2023) abrufbar. 

Da sich bei den Dienstplänen Änderungen ergeben können, wird empfohlen, im Anlassfall zuerst den Haus-

arzt anzurufen oder die Nr. : 141 (Ärztenotdienst) für den diensthabenden Arzt in ihrer Nähe. 

 

 

 

 

 

Wir suchen für die Gesunde Gemeinde Geras 

einen neuen Arbeitskreisleiter oder eine neue Arbeitskreisleiterin. 

Aufgaben: Initiieren von Angeboten im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention (Bewegung, Ernährung 

und mentale Gesundheit), Organisation von Arbeitskreissitzungen, Ansprechperson für die Bevölkerung, aber 

auch Schnittstelle zur Gemeinde und zur Tut gut! Gesundheitsvorsorge GmbH. 

 

Wenn Sie sich für das Thema Gesundheit interessieren und einen .ŜƛǘǊŀƎ ŦǸǊ ǳƴǎŜǊ αDŜǎǳƴŘŜǎ 

DŜǊŀǎά ƭŜƛǎǘŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴΣ ǿŜƴŘŜƴ {ƛŜ ǎƛŎƘ ōƛǘǘŜ ŀƴ ±.ƎƳΦ YŀǊƛƴ DǳǘƳŀƴƴ ƻŘŜǊ ŀƴ Řŀǎ DŜƳŜƛƴŘŜπ

amt. 

 
 

 

 

 

  

Dr. Johann Jäger & Dr. Verena Weinlich    02948 / 8255 Dr. Irmgard Schnabl 02914 / 6201 

Dr. Anna Katharina Margeta & Dr. Katharina Heger     

02916 / 229 oder 02949 / 2258 

Dr. Bettina Brtna        02913 / 236 

Dr. Reinhard Lehninger   02912 / 340 Dr. Helga Mühlöcker    02912 /405 

Dr. Ulrike Kirchweger   02915 / 2268 Dr. Angelika Pallisch   02847 / 40333 
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VERLAUTBARUNG VON EHRUNGEN 

Im NÖ Ehrungsgesetz LGBl 0515 ist im § 5 folgendes festgehalten: 

Das Land NÖ und die Gemeinden sind berechtigt, Jubiläen selbst zu verlautbaren oder für eine Verlautba-

rung durch andere zu sorgen, sofern sich nicht die geehrten Personen dagegen ausgesprochen haben. 

Wir ersuchen um Mitteilung (schriftlich, telefonisch oder elektronisch) wenn Ihr Jubiläum (ab 50. Geburts-

tag) oder Hochzeitsjubiläen (ab Goldener Hochzeit) nicht verlautbart werden soll. 

Wir gratulieren zu nachstehendem Jubeltag!    (1.1. – 30.06.2023) 

50. Geburtstag: 

Rapp Romana Hötzelsdorf 4.2. 

Toifl Annamaria Dallein 12.2. 

Weiskircher Erich Fugnitz 27.2. 

Danhel Belinda Geras, Am Naturpark 7.3. 

Nendwich Petra Sieghartsreith 7.3. 

Gwirtner Günter Purgstall 3.4. 

Kölch Markus Geras, Hauptstraße 10.4. 

Kodra Avni Geras, Horner Straße 10.4. 

Miniböck Dipl.-Ing. Dr. Johann Purgstall 5.5. 

Silberbauer Friedrich Trautmannsdorf 5.6. 

60. Geburtstag: 

Kaiser Manfred Dallein 19.1. 

Kaufmann Gerhard Sieghartsreith 27.1. 

Blei Anita Geras, Berggasse 30.1. 

Glück Elisabeth Geras, Alleegasse 2.2. 

Kühlmayer Edith Geras, Lindenweg 8.2. 

Sprung Roswitha Geras, Stiftstraße 26.2. 

Rakowski Dariusz Pfaffenreith 28.2. 

Geist Andrea Harth 18.3. 

Fiedler Waltraud Geras, Am Naturpark 21.3. 

Schmidt Robert Hötzelsdorf 23.3. 

Ottilinger Leopold Geras, Hauptstraße 8.4. 

Liebhart Eduard Schirmannsreith 28.5. 

70. Geburtstag: 

Prantner Rosina Geras, Bahnstraße 3.1. 

Wolny Mag. Henryk Geras, Hauptstraße 29.3. 

Schmid Ingrid Goggitsch 10.4. 

Spitaler Raimund Schirmannsreith 12.5. 

Dundler Hannelore Fugnitz 26.6. 

75. Geburtstag: 

Stohl Monika Geras, Vorstadt 5.1. 

Schäller Melitta Geras, Am Naturpark 5.2. 

Riedmayr Gertrude Kottaun 29.2. 

Tiller Wolfgang Geras, Retzerstraße 14.3. 

Rapp Elfriede Hötzelsdorf 17.4. 

Weinhals Marianne Fugnitz 4.5. 

Weisskircher Anna Goggitsch 12.5. 

Schestag Eduard Geras, Hufnagelstrlaße 16.5. 

Weinhals Karl Geras, Feldgasse 7.6.  
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80. Geburtstag: 

Offenberger Ida Sieghartsreith 15.3. 

Nagl Norbert Geras, Am Naturpark 17.4. 

Lemp Josef Harth 14.5. 

85. Geburtstag: 

Maurer Maria Kottaun 4.1. 

Nagl Waltraude Kottaun 8.5. 

90. Geburtstag: 

Fröhlich Erna Hötzelsdorf 19.2. 

Krehan Pauline Goggitsch 16.3. 

Gutmann Franz Schirmannsreith 17.3. 

Fröhlich Josef Purgstall 18.3. 

und darüber: 

Martin Valerie (92) Geras, Hufnagelstraße 2.1. 

Filipsky Margarete (95) Fugnitz 25.1. 

Kuba Maria (91) Harth 24.3. 

Seitz Maria (91) Fugnitz 16.4. 

Tiller Rupert (91) Geras, Retzerstraße 24.4. 

Pelan Anton (96) Geras, Hufnagelstraße 14.5. 

GOLDENE HOCHZEIT: 

Steiner Brigitte und Erwin Schirmannsreith 27.4. 

Nagl Christa und Helmut Fugnitz 1.6. 

Schmid Ingrid und Helmut Goggitsch 1.6. 

DIAMANTENE HOCHZEIT: 

Gutmann Antonia und Franz Schirmannsreith 3.6. 

 

 

Winterdienst durch die Gemeinde:  

Die Stadtgemeinde Geras besitzt einen Traktor mit breitem Schnee-

schild sowie ein Kommunalfahrzeug welches auch zur Schneeräu-

mung eingesetzt wird. Zusätzlich wird der Maschinenring mit der 

Schneeräumung und Streuung in Hötzelsdorf und Goggitsch beauf-

tragt. Damit eine effiziente Schneeräumung erfolgen kann, muss eine 

gewisse Menge an Schnee vorhanden sein und die Aussicht auf Ende 

des Schneefalles gegeben sein.  

Es gilt folgender Räumungsplan für die Fahrzeuge der Stadtgemeinde Geras: 

Der Traktor startet in Geras, danach Fugnitz und Trautmannsdorf, weiter nach Dallein und Purgstall und 

dann nach Harth, Schirmannsreith, Sieghartsreith, Pfaffenreith und Kottaun. 

Das Kommunalfahrzeug beginnt mit der Räumung der Gehsteige und öffentlichen Flächen in Geras zu 

deren Räumung die Gemeinde verpflichtet ist. Danach werden diese Flächen gestreut. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass in den Gemeindestraßen aufgrund abgestellter 

Fahrzeuge am Straßenrand eine ordnungsgemäße Schneeräumung nicht immer bzw. schwer möglich ist, 

vor allem im Haus- und Kreuzungsbereich. 

Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge so ab, dass die Schneeräumung nicht behindert wird.  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.erento.com/mieten/agenturen,_personal_dienstleistungen/dienstleistungen/sonstige_dienstleistungen/1350849082.html&ei=WvuPVMOuJ8PkUtiGgIgJ&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNGT9SOZ57ODUSif4W-4KU9d6AxXLw&ust=1418808451273478
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Die Ehrungen (Geburtstage, Goldene und Diamantene Hochzeiten) für das 1. Halbjahr 2022 fanden 

am 09.6.2022 im Gasthaus Popp in Goggitsch statt. Aufgrund der Covid-Pandemie wurden zu diesem 

Termin alle Jubilare aus den Jahren 2022 und 2021 eingeladen. 
 

  

von li. nach re.: Prälat Conrad, Bezirkshauptmann Mag. Johannes Kranner, Dundler Hannelore und Herbert (Goldene 

Hochzeit + Hr. Dundler 80. Geb.Tag) Vizebgm. Karin Gutmann und Bgm. Johann Glück                          Foto: NÖN 

Hinten von li. nach re.: Prälat Conrad, Bgm. Johann Glück, Bezirkshauptmann Mag. Johannes Kranner und Vizebgm. 

Karin Gutmann;  Vorne von li. nach re.: Vogler Herta, Offenberger Maria und Martin Valerie (alle 90. Geburts-

tag).                                                                                                                                                                      Foto: NÖN 
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Die Ehrungen (Geburtstage, Goldene und Diamantene Hochzeiten) für das 2. Halbjahr 2022 fanden 

am 01.12.2022 im Gasthaus Riffer in Hötzelsdorf statt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vorne von li. nach re.: Rapp Franz u. Elfriede (Goldene Hochzeit), Lemp Maria u. Othmar (Diamant Hochzeit), Neuhold Bri-

gitte u. Robert (Goldene Hochzeit) Dahinter: Bezirkshauptmann Mag. Johannes Kranner, StADir. Ingrid Schuecker, Bgm. 

Johann Glück, Vizebgm. Karin Gutmann u. Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger 

vorne von li. nach re.: Wilfried Rathbauer, Pleßl Günther, Lemp Ilse (alle 80. Geb.), Walter Beninger (95. Geb.), Maria 

Riedmayr, Franz Schmutz (beide 80. Geb.) Dahinter: wie Foto oben – zusätzlich neben Benedikt Felsinger – Alfons Seitin-

ger (80. Geb.) 
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PROBLEMSTOFFÜBERNAHME  
 (Elektrische Kleingeräte, Problemstoffe, Speisefett, Alttextilien, Kartonagen)   

im Gemeindebauhof in Geras – Langauerstraße 6 (neben FF Haus). 

Öffnungszeiten:  Die Übernahmezeiten sind jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 – 11.00 Uhr  

Übernahme nur in Haushaltsmengen. 

Zusätzliche Säcke zur Restmüll-, Papier- oder Biomüllentsorgung können Sie beim Gemeindeamt Geras kaufen. 

1 Stk. Papiersack € 1,10    1 Stk. Biosack € 1,10 1 Stk. Restmüllsack €      5,50 
 

NEU – KEINE ÜBERNAHME mehr v. Sperrmüll im Gemeindebauhof  

Seit Jänner 2021 wird im Gemeindebauhof kein Sperrmüll mehr übernommen. Der Container wurde seitens des 

Verbandes eingezogen.  

Die beiden Termine (Frühjahr und Herbst) für die Entsorgung von Sperrmüll (Hausabholung) bleiben weiterhin er-

halten. 

Hinweis: Seit 1.7.2019 gibt es eine kostenfreie Sperrmüllübernahme (in Haushaltsmengen) für alle Eigentümer ei-

ner an die Müllentsorgung angeschlossenen Liegenschaft unseres Bezirkes im Altstofflagerzentrum in Rodingers-

dorf.  

Montag bis Freitag (wenn Werktag) 7.00 – 16.30 Uhr (durchgehend) 

jeden ersten Samstag im Monat (wenn Werktag) 9.00 – 11.30 Uhr 

Kartonagenentsorgung 

Anlassbezogen ersuchen wir Sie, sich bei der Abgabe von Karton und Schachteln in den aufgestellten 

Kartonagenmulden in Ihrer Gemeinde an folgendes zu halten:  

 

ü Sperrige Kartonagen und Schachteln müssen gefaltet eingeworfen 

werden, um Volumen in den Sammelbehältern zu sparen! 

 

ü Sonstige Verpackungsmaterialien, wie z.B. Styropor oder Kunststoff-

hüllen müssen entfernt und über den gelben Sack entsorgt werden! 

 

ü Kein Abstellen von Karton und Schachteln neben den Behältern! Ist die Mulde bereits voll, bitten 

wir um Ihre Rücksichtnahme. Bringen Sie Ihre Kartonagen erst nach erfolgter Entleerung in den Be-

hälter ein. 

 

BITTE SO NICHT! 
WICHTIG: Schachteln bzw. Kartonagen falten  

und flach zusammenlegen! 
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Kostenlose Steuerberatung  

Jeden ersten Freitag im Monat  

von 09:00 ï 11.00 Uhr 

im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Geras. 

 
Mag. Bettina Steininger 

3742 Theras 51 
0664/3449337 

kontakt@best-steuerberatung.at 

 
 

Bitte beachten Sie die derzeitigen Sicherheitsbestimmungen 
 im Zusammenhang mit Covid-19! 

Bitte um telefonische Voranmeldung am  
Gemeindeamt (02912/7050). 
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Hilde Juricka 
Vizebürgermeisterin 

 
Hauptplatz 40 – 2095 Drosendorf 

0664/5921617 
hilde.juricka@gmx.at 

 

Stadtgemeinden  
Drosendorf- Zissersdorf 

 

Geras 

Die Aktion Essen auf Rädern Drosendorf-Zissersdorf-Geras ist besonders für jene Bürgerinnen und Bür-

ger gedacht, welche auf Grund ihres Alters oder einer Behinderung nicht oder nur mehr schwer in der 

Lage sind, selbst für sich einzukaufen.  

Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer der Ortsgruppe bringen 365 Tage im Jahr die warme Mahl-

zeit täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, bis in die Wohnung.  

Falls Sie auch Interesse und Zeit haben, sich an der Aktion zu beteiligen, würde ich mich sehr 

freuen, Sie als Fahrerin oder Beifahrer begrüßen zu dürfen! 

Informationen  für Geras 

bei Karl Rieger, Franz Wolf, Walter Kaindl und Hilda Strobl 

 
 

 

 

 

 

Erfolgreichste Schule im Bezirk Horn ς laufstarke Irnfritzer 

Bei den Cross-Country-Bezirksmeisterschaften holten sich die MittelschülerInnen der MS Irnfritz gleich 4 

Stockerlplätze, davon 3 erste Plätze und einen ausgezeichneten 2. Platz! 

Der diesjährige Cross-Country-Bezirksmeisterschaft wurde in Irnfritz ausgetragen. Für den VS Bewerb waren 

16 Mannschaften aus der VS Geras, der VS Horn, der VS Irnfritz, der VS Eggenburg u. der VS Japons gemeldet. 

Für den Mittelschulbewerb waren 30 Mannschaften aus der MS Irnfritz, der MS Weitersfeld, der MMS Eggen-

burg, der MS Horn, der MS Drosendorf, der SMS Gars/Kamp und aus dem BG Horn gemeldet.  

Insgesamt bewältigten 184 LäuferInnen den Parcours, was für die Organisatoren (das Sportteam der MS Irnfritz) 

eine große Herausforderung war, da ja auch noch viele Schlachtenbummler ihre Teams anfeuerten.  

Die Altersgruppe D (5./6. Schulstufe) lief 1800 m, die Altersgruppe C weiblich 1800 m und die Altersgruppe C 

männlich (7./8. Schulstufe) 2400 m. Die Schülerinnen der MS Irnfritz konnten im Mannschaftsbewerb 3 Siege 

(D weiblich, D männlich, C weiblich) und einen 2. Platz erzielen. Herr Bürgermeister Gruber und Herr Vize-

bürgermeister Weiß spendierten für alle Kinder und BetreuerInnen eine Jause, der Elternverein unter der Leitung 

von Frau Bierl spendierte selbstgemachte Mehl-

speisen. Herr Ing. Andreas Weintögl vom TSU 

Irnfritz unterstützte das Organisationsteam tat-

kräftig unter anderem mit der Bereitstellung der 

Anlage und des Sporthauses. Herr Peter Bauer 

von der RAIKA und Herr Rainer Auinger von 

der Sparkasse unterstützten mit Transparent-

spenden. Bei der Siegerehrung konnten unsere 

Ehrengäste den SportlerInnen Urkunden und 

Pokale überreichen. „Neben guten Lernerfolgen 

liegt uns auch die physische Gesundheit der 

Kinder sehr am Herzen“, freut sich Direktorin 

Irene Herzog-Genner über den großartigen Er-

folg. „Viel Sport und Bewegung im Freien sind 

an der MS Irnfritz, die auch Gesunde Schule ist, 

nicht mehr wegzudenken“.  

mailto:hilde.juricka@gmx.at
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Schüler aus dem Bezirk Horn holen Tierschutzpreis Junior 
 

 

Einen großartigen Erfolg konnten die 4. Schulstufen der Volksschulen Geras und Drosendorf für sich 

verbuchen. Beim Tierschutzpreis Junior 2022 erreichte ein standortübergreifendes Projekt den ersten 

Platz. 

Prämiert wurde der „Kids for Kids Tierschutzratgeber“, der von Kindern für Kinder verfasst wurde 

und zahlreiche Tipps zum aktiven Tierschutz enthält, eindrucksvoll dokumentiert in Wort und Bild, 

anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober. 

 

Die Preisverleihung fand im Sitzungssaal des NÖ Landhauses statt. Belohnt wurde dieses Engage-

ment mit 1.500 Euro. Das Geld werden die Schulen für Ausflüge und Exkursionen in den Tiergarten 

Schönbrunn und das Haus des Meeres verwenden. 

 

Ihr sei es wichtig, die Kinder von Anfang an zu sensibilisieren, dass Tiere mitfühlende Geschöpfe 

sind, die genau wie Menschen Freud und Leid empfinden und unseren Schutz benötigen, sagt Direk-

torin Beatrix Hengstberger. „Wer für Tiere Empathie empfindet, wird auch sozialen und gewaltfreien 

Umgang mit Menschen pflegen können“, ist sie von der Wichtigkeit des Tierschutzes überzeugt. 

Und die Mitteilung, dass Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl jüngst Geburtstag feierte, quittier-

ten die Kinder spontan mit einem stimmgewaltigen „Happy Birthday“. 
  

Bei der Preisüberreichung in St. Pölten: Tobias Prock, Timo Oppitz, Simon Ludl, Michael Ploskina, Liana Lacsni, Isabelle 

Stark, Luisa Forster, Lea Chloupek, Emily Bind, Maya Gerstorfer, Louisa Linsbauer (vorne, von links), Stefan Lamatsch, 

Katharina Hauer, Laura Sporer, Sophia Gönner, Isabell Steiner, Laura Lehninger, Alexander Rotter, Christina Bauer, Carolina 

Winner (Mitte), Tierärztekammer-Präsident Bernhard Kammerer, Landtags-Präsident Karl Wilfing, Tierschutzverband-Präsi-

dentin Andrea Specht, Juryvorsitzende Maggie Entenfellner, Direktorin Beatrix Hengstberger, Klassenlehrerin Marina Ci-

busch und Landesrat Gottfried Waldhäusl (hinten).                                                             FOTO: Büro Landesrat Waldhäusl 
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Matinee der Klavierklasse der Musikschule Thayatal 
 

In einer „doppelten“ Matinee (die erste Gruppe um 10 Uhr, die zweite um 11 Uhr) präsentierten sich 

die Schülerinnen und Schüler der Klavierklasse Christoph Eberhardt in Oberndorf/Raabs am 3. De-

zember. 

Die jüngsten PianistInnen (Johanna Scheimer, Julian Bind, Julia Pleßl, Karoline Dimmel, Isabella 

Merzdovnik) bewiesen bereits ihr Können mit Stücken wie „Ponys“, „London Bridge“ oder „In der 

Weihnachtsbäckerei“. Gleich drei Anfänger am Klavier (Johanna Bauer, Florian Piffl, Anna Beyer), 

die allerdings schon viel Erfahrung mit anderen Instrumenten haben, präsentierten gekonnt reifere 

Werke wie „Boogie Nr.1“, „Walzer in F“ und „Oh du fröhliche“. Anja Wolf, Katja Steininger, Ale-

xander Reiß, Luisa Forster und Emilie Fritz zeigten ihr pianistisches Handwerk bei schwungvollen 

Stücken wie dem Donauwalzer, „Kuckuck und der Sittich“, J. Haydns „Deutscher Tanz“ oder gefühl-

vollen Werken wie „Regenbogen“. Unter den Fortgeschrittenen präsentierten Emilia Heger ein-

drucksvoll u.a. „Gurlitt – Rock it“, Marlene Gererstorfer  mitreißend einen „Good night Boogie“ und 

Jan Stefal souverän die bekannte Musette in D von J.S. Bach. Als virtuosen Abschluss spielte Mathias 

Nothmüller bravurös Schumanns „Papillons“ op.2. 
  

Bildunterschrift 

v.l.n.r.: Florian Piffl, Nora Forster, Emilie Fritz, Luisa Forster, Marlene Gererstorfer, Karoline Dimmel, Johanna Bauer, 

Anja Wolf, Johanna Scheimer, Mathias Nothmüller, Katja Steininger, Isabella Merzdovnik, Emilia Heger, Anna Beyer, 

Julia Pleßl, Christoph Eberhardt, Julian Bind 
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§ 93 StVO - Pflichten der Anrainer 
(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten 

land- und forstwirtschaftlichen Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in 

einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 

Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegen Anlagen entlang der ganzen Liegenschaft 

in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr von Schnee u. Verunreinigungen gesäubert, sowie bei Schnee u. Glatteis 

gestreut sind. 

Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist d. Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern u. zu bestreuen.  

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass überhängende Schneewechten oder 

Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude entfernt werden. 

(3) Durch die in den Absätzen 1. und 2. genannten Verrichtungen dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet 

oder behindert werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen abzuschranken oder sonst in geeig-

neter Weise zu kennzeichnen. 

Personen die nicht ständig für die Säuberung und Bestreuung der Gehsteige (Gehwege) sorgen können, 

mögen sich um verlässliches Personal umsehen. 

§ 92 StVO–Verunreinigung der Straße 

Jede gröbliche oder die Sicherheit der Straßenbenützer gefährdende Verunreinigung der Straße durch feste 

oder flüssige Stoffe, insbesondere durch Schutt, Kehricht, Abfälle und Unrat aller Art, sowie das Ausgießen 

von Flüssigkeiten bei Gefahr einer Glatteisbildung ist verboten.  

Das Verbot des Ausgießens von Wasser auf die Straße und Gehsteige bei Gefahr der Eisbildung stellt eine 

unteilbare Verpflichtung der Miteigentümer eines Hauses dar, wenn das Wasser durch eine schadhafte oder 

nichtfunktionierende Dachrinne auf die Straße fließt, was dem Ausgießen gleichzuhalten ist. 
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Stadtgemeinde Geras 
Hauptstraße 16 
2093 Geras 
 

AN- und Abmeldeblatt für die Hundeabgabe 2023 

(Abgabe bis 16.1.2023)  

Hundebesitzer Beschreibung des Hundes 
 
 

 

 
Name 

 
 

 

 
Name des Hundes 

 
 

 

 
Rasse 

  Rüde 

  Hündin 

 Haushund 

 Nutzhund Blindenhund, 

Diensthund ….) 

 gefährliche/auffällige 

Hunde 

 

 
 

 

Anschrift 

 

 
 

 

Alter 

 

 
 

 

Farbe 

 

Hundebesitzer Beschreibung des Hundes 
 

 

 
 

Name 

 

 

 
 

Name des Hundes 

 

 

 
 

Rasse 

  Rüde 

  Hündin 

 Haushund 

 Nutzhund (Blindenhunde, 

Diensthund ….) 

 gefährliche/auffällige  

Hunde 

 
 

 

 
Anschrift 

 
 

 

 
Alter 

 
 

 

 
Farbe 

 

bitte meldet uns nur an/ab 
wenn wir NEU bzw. 

NICHT MEHR sind 

Der Sprechtag findet wieder statt: 

Sprechstunden (Amtstag) in Geras 
Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr 

im Rathaus 

Ihre Notare wünschen ein  

gesegnetes Weihnachtsfest  

und alles Gute für das Jahr 2023 

http://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9YGYjXbLKcozDM&tbnid=g9wce03FIubxhM:&ved=0CAgQjRw&url=http://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/schere-clip-art_379348.htm&ei=MJCpUs_GA4jE7AbU-IDICQ&psig=AFQjCNGYWXuEBFyWBvZ4pqqRIZ1ViqLz8Q&ust=1386930608114104
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************************************************************************************ 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Gemeindezeitung ist am 24. Feber 2023. Beiträge dafür 

bitte am Gemeindeamt abgeben oder per E-Mail an gemeinde@geras.gv.at senden. 

(Erscheinungstermin ist voraussichtlich in der Kalenderwoche 12 oder 13 des Jahres 2023).  

IMPRESSUM:   „Gemeindenachrichten der Stadtgemeinde Geras“ 

Medieninhaber, Herausgeber u. Verleger: Stadtgemeinde Geras, 2093 Geras, Hauptstraße 16. Verantwortlicher Schriftleiter: Bgm. 

Johann Glück und StADir. Ingrid Schuecker. 

Unentgeltliche Verteilung durch die Postämter 2093 Ge ras, 3753 Hötzelsdorf und 3752 Walkenstein; D ruck: Eigendruckverfahren.  
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